Beitragsordnung deFANs Bochum

Einleitung :

Nach § 5 der Satzung sind Mitglieder zur Zahlung eines Mitgliedsbeitrages

verpflichtet. Der Verein ist berechtigt, beim Vereinseintritt ein Aufnahmeentgelt zu erheben.

Die Beitragsordnung wird nicht beim Amtsgericht hinterlegt.

1.) Der Mitgliedsbeitrag, das Aufnahmegeld und Bearbeitungsgebühren werden von der Mitgliederversammlung festgelegt.

2.) Jedes Mitglied verpflichtet sich einen Beitrag in Höhe von mindestens 2 € pro Monat zu bezahlen. Der Mitgliedsbeitrag kann monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich bezahlt werden.

3.) Für die Verwaltung der Mitgliedsbeiträge ist der Geschäftsführer verantwortlich.

4.) Zusatzkosten, die vom Mitglied zu verantworten sind und z.B. bei der Feststellung der korrekten Anschrift, zusätzliche Portokosten, Rückforderung von etwaigen Lastschriften entstehen sind vom Mitglied zu tragen.

5.) Neue Mitglieder zahlen mit der Aufnahme das Aufnahmeentgelt und ab dem Eintrittsmonat den Mitgliedsbeitrag.

6.) Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig  0 €

7.) Einen Verzicht oder Stundung von Beitragsteilen kann der Vorstand auf Antrag beschließen. (z.B. soziale Härtefälle)

Die Beitragsordnung wurde in der Gründungsversammlung am 01. März 2008 beschlossen.

